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3.2  .  Emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern

Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in Ihrer Erziehung selbst erlebt?
Ins Zimmer eingesperrt worden sein

Ich habe keine emotionalen Strafen in meiner Erziehung erlebt

genannt nicht genannt

Abbildung 37: Selbst erlebte Strafen in der eigenen Erziehung der Art „Ins Zimmer eingesperrt worden sein“ und Nicht-Erleben 
emotionaler Strafen in der eigenen Erziehung nach Region im Befragungsjahr 2024/2025

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der so-
ziodemografischen und -ökonomischen Determinanten und selbst erlebten emotionalen 
Strafen in der Kindheit feststellen. 

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Schaut man sich nur die konkret 
abgefragten Formen emotionaler Bestrafung an (ohne die Antwort „keine emotionalen 
Strafen erlebt“), haben mehr Befragte mit höherem Alter (insbesondere 61 Jahre und äl-
ter), Parteipräferenz für die AfD, einem höheren Schulabschluss (Hochschulreife/Abitur) 
oder keinem Schulabschluss, einem niedrigeren Haushaltseinkommen (insbesondere < 
1.500 Euro) und Wohnsitz in einer norddeutschen Region verschiedene emotionale Strafen 
in ihrer eigenen Erziehung erlebt.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen.
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3.3 
ZUSAMMENHÄNGE 
ZWISCHEN SELBST ERLEBTEN 
EMOTIONALEN BESTRAFUNGEN 
IN DER ERZIEHUNG UND DER 
EMPFUNDENEN ANGEMESSENHEIT 
VON ERZIEHUNGSMETHODEN

3.3.1 
Zusammenhang zwischen keine emotionale Be-
strafung erlebt vs. emotionale Bestrafung erlebt 
und Zustimmung zu emotionalen Bestrafungen 
vs. Ablehnung emotionaler Bestrafungen in der 
Erziehung von Kindern 

Im Rahmen der abgefragten selbst erlebten Erzie-
hungsmethoden wurden insgesamt zwölf unter-
schiedliche erlebte emotionale Strafen in der Kind-

3  .  Ergebnisse

heit (siehe Kapitel 3.2.2) berücksichtigt. Abbildung 
38 illustriert den Zusammenhang zwischen selbst 
erlebten emotionalen Strafen und der empfundenen 
Angemessenheit emotionaler Bestrafungen in der Er-
ziehung von Kindern. Diesbezüglich wird die Gruppe, 
welche keine emotionale Bestrafung in der Kindheit 
erlebt hat (n = 1.218, 48,6%), mit der Gruppe, welche 
mindestens eine dieser emotionalen Strafen in der 
Kindheit erlebt hat (n = 1.288, 51,4%), verglichen. 

Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und empfundener 
Angemessenheit von emotionalen Strafen

Abbildung 38: Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und empfundener Angemessenheit 
von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern
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3.3.2 
Zusammenhang zwischen keine emotionale Be-
strafung erlebt vs. emotionale Bestrafung erlebt 
und Zustimmung zu körperlichen Bestrafungen 
vs. Ablehnung körperlicher Bestrafungen in der 
Erziehung von Kindern

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und empfundener 
Angemessenheit von Körperstrafen

Abbildung 39: Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und empfundener Angemessenheit 
von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Mit einem Anteil von ca. 98% lehnt die Mehrheit der 
Befragten, welche nicht über selbst erlebte emotiona-
le Bestrafung in der Kindheit berichtete, solche Maß-
nahmen der Sanktionierung in der Erziehung ab. Bei 
denjenigen, die selbst von emotionaler Bestrafung in 
der Kindheit betroffen sind, hat hingegen nur etwa 
jeder Zweite eine ablehnende Einstellung zu emo-
tionalen Strafen. Umgekehrt bedeutet dies, dass im 

Vergleich zu der Gruppe, welche ohne emotionale 
Strafen in der Kindheit aufwuchs, die Gruppe, welche 
mit emotionalen Strafen in der Kindheit aufwuchs, zu 
einem signifikant höheren Anteil emotionale Strafen 
in der Erziehung von Kindern als angebracht erachtet. 
Dieser Zusammenhang ist statistisch signifikant (χ² (1) 
= 720,4, p < 0,001, n = 2.506) und weist eine große 
Effektstärke auf (ϕ = 0,54).

Zusammenfassend werden emotionale Strafen von den allermeisten Teilnehmenden, wel-
che davon in der Kindheit nicht selbst betroffen waren, abgelehnt. Umgekehrt befürwor-
tet etwa jeder Zweite mit eigener Erfahrung von emotionaler Bestrafung in der Kindheit 
entsprechende Strafen in der Erziehung. Anhand der Ergebnisse lässt sich somit ableiten, 
dass selbst erlebte emotionale Strafen in der Kindheit mit einer wesentlich höheren Zu-
stimmungsrate zu emotionalen Strafen assoziiert sind.

Abbildung 39 verdeutlicht den Zusammenhang zwi-
schen selbst erlebten emotionalen Strafen in der 
Kindheit und der empfundenen Angemessenheit von 
körperlichen Bestrafungen in der Erziehung von Kin-
dern.
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Analog zu den Ergebnissen in Abschnitt 3.3.1 wird 
körperliche Bestrafung in der Erziehung von einer 
deutlichen Mehrheit von ca. 87% der Befragten, die 
keine emotionale Bestrafung in der Kindheit erlebt 
haben (n = 1.212, 48,5%), abgelehnt, während die Ab-
lehnung von körperlicher Bestrafung bei selbst erleb-
ter emotionaler Bestrafung in der Kindheit (n = 1.287, 
51,5%) mit einer Rate von ca. 48% sehr viel niedriger 
ist. Umgekehrt bedeutet dies, dass im Vergleich zu der 

3  .  Ergebnisse

Gruppe, welche ohne emotionale Strafen in der Kind-
heit aufwuchs, die Gruppe, welche mit emotionalen 
Strafen in der Kindheit aufwuchs, zu einem signifikant 
höheren Anteil körperliche Strafen in der Erziehung 
von Kindern als angebracht erachtet. Dieser Zusam-
menhang ist statistisch signifikant (χ² (1) = 430,9, p < 
0,001, n = 2.499) und hat eine mittlere Effektstärke 
(ϕ = 0,42).

Aus den Resultaten geht zusammenfassend hervor, dass selbst erlebte emotionale Bestra-
fungen in der Kindheit auch mit einer wesentlich höheren Zustimmungsrate zu Körper-
strafen in der Erziehung von Kindern assoziiert sind.

3.3.3 
Wer durchbricht den Cycle of Violence? Selbst 
erlebte emotionale Bestrafung und Ablehnung 
emotionaler Bestrafung in der Erziehung von 
Kindern

Innerhalb der Gruppe, welche emotionale Bestra-
fungen in der Kindheit erlebt hat, lehnt ein höherer 
Anteil an weiblichen Personen als an männlichen 
Personen emotionale Bestrafung als Erziehungsme-
thode ab (55% vs. 46%). Allerdings kann aufgrund der 
sehr kleinen Effektstärke (< 0,1) kein nennenswerter 
geschlechtsspezifischer statistisch signifikanter Zu-
sammenhang konstatiert werden (exakter Test nach 
Fisher = 10,5, p < 0,01, ϕ = 0,09, n = 1.288).

Ferner zeigen sich kategorisiert nach Altersgruppen 
innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt hat (Ablehnung emotionale 
Strafen: 16-30 Jahre: 54%; 31-60 Jahre: 51%; 61 Jahre 
und älter: 49%), keine statistisch signifikanten Unter-

schiede in Bezug auf die Ablehnung von emotionaler 
Bestrafung in der Erziehung von Kindern (χ² (2) = 1,3, 
p = 0,52, n = 1.288).

Innerhalb der Gruppe, welche emotionale Bestra-
fungen in der Kindheit erlebt hat, äußert sich etwa 
jeder zweite Befragte mit deutscher Staatsangehörig-
keit (darunter 0,3% mit selbstberichteter doppelter 
Staatsbürgerschaft) ablehnend gegenüber entspre-
chenden Methoden in der Erziehung, während der 
Anteil an Personen ohne deutsche Staatsangehörig-
keit mit knapp einem Drittel niedriger ist. Es ist jedoch 
anzumerken, dass der statistisch signifikante Zusam-
menhang zwischen Staatsangehörigkeit und der 
Ablehnung emotionaler Bestrafung in der Erziehung 
von Kindern innerhalb der Gruppe mit selbst erlebter 
emotionaler Bestrafung in der eigenen Kindheit nur 
eine geringe Effektstärke aufweist (exakter Test nach 
Fisher = 13,6, p < 0,01, V = 0,10, n = 1.288). Die Ergeb-
nisse sind in Abbildung 40 dargestellt.
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Wie Abbildung 41 veranschaulicht, gibt es zudem 
einen schwachen, aber signifikanten Zusammenhang 
zwischen Religions- bzw. Konfessionszugehörig-
keit und der Ablehnung emotionaler Strafen inner-
halb der Gruppe, die diese in der Kindheit selbst er-
lebt haben (χ² (4) = 19,6, p < 0,001, V = 0,12, n = 1.286). 

Ein signifikant höherer Anteil an Befragten, die keiner 
Konfession angehören, lehnt emotionale Strafen ab 
im Vergleich zu den Befragten mit einer anderen der 
abgefragten Religions- bzw. Konfessionszugehörig-
keiten.

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale
Strafen in der Erziehung erlebt haben

Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Erziehung erlebt haben

Abbildung 40: Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern nach Staatsangehörigkeit bei
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 41: Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern nach Religions- bzw. 
Konfessionszugehörigkeit bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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Im Zusammenhang mit der Präferenz zu einer po-
litischen Partei geht aus den Ergebnissen hervor, 
dass Anhänger von „Die Linke“ (67%) die signifikant 
höchsten Ablehnungsraten innerhalb der Gruppe, 

Die Ablehnung von emotionalen Strafen innerhalb 
der Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der 
Kindheit erlebt haben, steht in einem signifikanten, 
positiven Zusammenhang mit dem höchsten Schul-
abschluss (χ² (3) = 26,2, p < 0,001, n = 1.266), aller-
dings weist dieser nur eine kleine Effektstärke auf (V = 
0,14). Das bedeutet, dass ein signifikant höherer An-
teil an Befragten mit einem höheren Schulabschluss 
(Hochschulreife/Abitur) emotionale Bestrafungen in 
der Erziehung von Kindern ablehnt im Vergleich zu 
Befragten mit einem niedrigeren Schulabschluss. Die 
Ergebnisse sind in Abbildung 43 aufgeführt. 

welche selbst emotionale Strafen in der eigenen Kind-
heit erlebt haben, zei-gen (χ² (6) = 15,5, p < 0,05, V = 
0,13, n = 867) (siehe Abbildung 42), wobei die Effekt-
stärke als klein interpretiert werden muss.

In Bezug auf das Haushaltseinkommen (Ablehnung 
emotionale Strafen: ≤ 1.500 Euro: 53%; 1.500 bis unter 
2.500 Euro: 45%; 2.500 bis unter 3.500 Euro: 51%; ≥ 
3.500 Euro: 54%) konnte kein statistisch signifikanter 
Zusammenhang innerhalb der Gruppe, welche selbst 
emotionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, festge-
stellt werden (χ² (3) = 6,8, p = 0,08, n = 1.282). Rein 
deskriptiv zeigt sich aber auch hier, dass ein höherer 
Anteil an Zugehörigen der höchsten definierten Ein-
kommenskategorie (≥ 3.500 Euro) diese ablehnen als 
in den anderen, niedrigeren Einkommenskategorien.

3  .  Ergebnisse

Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Erziehung erlebt haben

Abbildung 42: Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern nach Präferenz zu einer
politischen Partei bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt hat, weisen, rein deskriptiv, 
Befragte aus den ehemaligen neuen Bundesländern 
eine höhere Ablehnungsrate für solche Sanktionen 
in der Erziehung auf als Befragte aus den alten Bun-

desländern. Es konnte allerdings kein statistischer 
Zusammenhang in Abhängigkeit von der Region fest-
gestellt werden (Ablehnung emotionale Strafen: Süd: 
48%; West: 51%; Ost: 56%; Nord: 47%; χ² (3) = 5,1, p = 
0,16, n = 1.288).

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Erziehung erlebt haben

Abbildung 43: Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern nach Bildungsstand bei 
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der sozio-
demografischen und -ökonomischen Determinanten im Zusammenhang zwischen erleb-
ten emotionalen Strafen in der Kindheit und ihrer Ablehnung in der Erziehung von Kindern 
feststellen.

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Innerhalb der Gruppe an Befrag-
ten, welche emotionale Strafen in ihrer Kindheit erlebt haben, zeigen Befragte mit einem 
höheren Schul-abschluss (Hochschulreife/Abitur), deutscher (inkl. doppelter) Staatsange-
hörigkeit, ohne Kon-fessionszugehörigkeit und mit Parteipräferenz für Die Linke eine hö-
here Ablehnungsrate an emotionalen Strafen in der Erziehung.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen. 
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3.3.4 
Wer durchbricht den Cycle of Violence? Selbst 
erlebte emotionale Bestrafung und Ablehnung 
körperlicher Bestrafung in der Erziehung von 
Kindern

Wie in Abschnitt 3.3.2 dargelegt, korreliert emotionale 
Bestrafung in der eigenen Kindheit mit einer deutli-
chen Zunahme der Zustimmung zu Körperstrafen in 
der Erziehung von Kindern. Im Folgenden wird auf die 
soziodemografischen und -ökonomischen Merkmale 
von Befragten eingegangen, die selbst emotionale 

Anders als bei der Ablehnung von emotionalen Stra-
fen gibt es bei der Ablehnung von Körperstrafen in 
der Erziehung nach Altersgruppen einen statistisch 
signifikanten negativen Zusammenhang: Demnach 
nimmt der Anteil an Ablehnung von Körperstrafen in-
nerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Strafen 
in der Kindheit erlebt hat, mit einer höheren Alterska-
tegorie ab (χ² (2) = 52,7, p < 0,001, n = 1.287). Dieser 
Zusammenhang weist eine kleine Effektstärke auf (V = 
0,20). Abbildung 45 stellt die Ergebnisse vor.

Bestrafung erlebt haben, jedoch Körperstrafen in der 
Erziehung von Kindern ablehnen.

motionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, lehnt ein 
signifikant höherer Anteil an weiblichen Personen 
als an männlichen Personen Körperstrafen in der Er-
ziehung von Kindern ab (53% vs. 43%), jedoch ist nur 
eine kleine Effektstärke gegeben (exakter Test nach 
Fisher = 14,9, p < 0,001, ϕ = 0,11, n = 1.287). Die Er-
gebnisse sind in Abbildung 44 dargelegt.

Kein nennenswerter statistischer Zusammenhang 
konnte hingegen in Bezug auf die Staatsangehö-
rigkeit und der Ablehnung von Körperstrafen in der 
Erziehung von Kindern innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, 
festgestellt werden (Ablehnung Körperstrafen: Deut-
sche (inklusive doppelte Staatsbürgerschaft): 49%; 
Andere Staatsangehörigkeit: 32%; exakter Test nach 
Fisher = 10,6, p < 0,01, V = 0,09, n = 1.287).

3  .  Ergebnisse

Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der
Erziehung erlebt haben 

Abbildung 44: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Geschlecht bei Befragten, 
welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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Analog zu den Ergebnissen zur Ablehnung von emo-
tionalen Erziehungsstrafen gibt es auch in Bezug auf 
die Ablehnung von Körperstrafen einen schwachen, 
aber statistisch signifikanten Zusammenhang mit der 
Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit (χ² (4) 

Zudem scheinen auch politische Parteipräferen-
zen eine Rolle zu spielen (χ² (6) = 45,0, p < 0,001, V = 
0,23, n = 867), wie Abbildung 47 zeigt. Innerhalb der 
Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der eige-

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der
Erziehung erlebt haben

Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der 
Erziehung erlebt haben

Abbildung 45: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Altersgruppen bei Befragten, 
welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 46: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Religions- bzw. 
Konfessionszugehörigkeit bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

= 28,4, p < 0,001, V = 0,15, n = 1.285). Innerhalb der 
Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der eige-
nen Kindheit erlebt hat, zeigt ein signifikant höherer 
Anteil an Personen ohne Konfession Ablehnung ge-
genüber Körperstrafen (siehe Abbildung 46).

nen Kindheit erlebt hat, zeigt sich, dass bei Befragten 
mit Parteipräferenz für Bündnis 90/Die Grünen höhe-
re Anteile Körperstrafen in der Erziehung ablehnen.
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Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der 
Erziehung erlebt haben

Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der 
Erziehung erlebt haben

Abbildung 47: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Präferenz zu einer politischen 
Partei bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 48: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach höchstem Schulabschluss bei 
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

3  .  Ergebnisse

Darüber hinaus existiert ein statistisch signifikanter, 
positiver Zusammenhang zwischen dem höchsten 
Schulabschluss und der Ablehnung von Körperstra-
fen innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale 
Strafen in der eigenen Kindheit erlebt hat (χ² (3) = 

71,5, p < 0,001, n = 1.265). Allerdings ist nur eine klei-
ne Effektstärke gegeben (V = 0,24) (siehe Abbildung 
48). Bei Befragten mit Hochschulreife/Abitur lehnen 
höhere Anteile Körperstrafen in der Erziehung ab als 
bei Befragten mit einem niedrigeren Schulabschluss.
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Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der
Erziehung erlebt haben

Abbildung 49: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Haushaltseinkommen bei 
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 
dem Haushaltseinkommen und der Ablehnung von 
Körperstrafen konnte innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der eigenen Kindheit er-
lebt hat, ebenso festgestellt werden (χ² (3) = 20,5, p 

< 0,001, V = 0,13, n = 1.281) (siehe Abbildung 49). Es 
zeigt sich, dass bei Befragten mit einem Haushaltsein-
kommen gleich oder höher 3.500 Euro höhere Anteile 
Körperstrafen in der Erziehung ablehnen als bei Be-
fragten mit einem niedrigeren Haushaltseinkommen.

Kein statistisch signifikanter Zusammenhang konnte 
zwischen der regionalen Ebene und der Ablehnung 
von Körperstrafen innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, 

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der so-
ziodemografischen und -ökonomischen Determinanten im Zusammenhang zwischen er-
lebten emotionalen Strafen in der Kindheit und der Ablehnung von Körperstrafen in der 
Erziehung von Kindern feststellen. 

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der eigenen Kindheit erlebt hat, lehnen höhere Raten an be-
fragten Personen mit weiblichem Geschlecht, jüngerem Alter (insbesondere 16-30 Jahre), 
ohne Konfessionszugehörigkeit, mit Parteipräferenz für Bündnis 90/Die Grünen, höherem 
Schulabschluss (Hochschulreife/Abitur) und höherem Haushaltseinkommen (insbesonde-
re ≥ 3.500 Euro) Körperstrafen in der Erziehung ab.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen.

gefunden werden (Ablehnung Körperstrafen: Süd: 
49%; West: 53%; Ost: 44%; Nord: 44%; χ² (3) = 7,2, p = 
0,07, n = 1.287).
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3.4 
ZUSAMMENHÄNGE 
ZWISCHEN SELBST ERLEBTEN 
EMOTIONALEN BESTRAFUNGEN IN 
DER ERZIEHUNG UND DER 
ANWENDUNG VON BESTRAFUNGEN 
IN DER ERZIEHUNG

Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen 
selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit 
und der Anwendung von emotionaler wie auch kör-
perlicher Bestrafung in der Erziehung beleuchtet. 
Daran anknüpfend wird untersucht, welche soziode-
mografischen und -ökonomischen Merkmale in Zu-
sammenhang mit der Anwendung von emotionalen 
oder Körperstrafen in der Erziehung bei Personen mit 
selbst erlebter emotionaler Bestrafung stehen.

3.4.1 
Zusammenhang zwischen keine emotionale Be-
strafung erlebt vs. emotionale Bestrafung erlebt 
und emotionale Bestrafung angewandt vs. keine 
emotionale Bestrafung angewandt 

Abbildung 50 hebt den Zusammenhang zwischen 
selbst erlebten emotionalen Strafen und der Anwen-
dung solcher hervor. Im Vergleich zu der Gruppe, 

3  .  Ergebnisse

welche ohne emotionale Strafen aufwuchs (n = 681, 
44,8%), zeigt die Gruppe, welche mit emotionalen 
Strafen aufwuchs (n = 838, 55,2%), eine höhere An-
wendungsrate emotionaler Bestrafungen als Erzie-
hungsmethode bei Kindern (5,4% vs. 64,4%). Dieser 
Zusammenhang ist statistisch signifikant und weist 
eine große Effektstärke auf (χ² (1) = 555,3, p < 0,001, 
ϕ = 0,61, n = 1.519).

Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und Anwendung von 
emotionalen Strafen

Abbildung 50: Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und Anwendung von emotionalen 
Strafen in der Erziehung von Kindern

Zusammenfassend zeigt sich eine höhere Anwendungsrate von emotionalen Strafen in 
der Erziehung von Kindern bei Befragten, die selbst emotionale Strafen in der Kindheit er-
lebt haben als bei Befragten, die keine emotionalen Strafen in der Kindheit erlebt haben.
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3.4.2 
Zusammenhang zwischen keine emotionale Be-
strafung erlebt vs. emotionale Bestrafung erlebt 
und körperliche Bestrafung angewandt vs. keine 
körperliche Bestrafung angewandt

Etwa drei von fünf und damit die Mehrzahl der Befrag-
ten, die von selbst erlebter emotionaler Bestrafung in 
der Kindheit betroffen sind (n = 831, 54,7%), berichte-
ten davon, in der Erziehung Körperstrafen angewandt 
zu haben – bei den Befragten, die keine emotionale 
Bestrafung in ihrer Kindheit erlebt haben (n = 689, 
45,3%), war es weniger als eine von fünf Personen. 

3.4  .  Zusammenhänge zwischen keine emotionalen Bestrafungen erlebt vs. emotionale Bestrafung 
erlebt und emotionale Bestrafung angewandt vs. keine emotionale Bestrafung angewandt 

Im Vergleich zu der Gruppe, welche ohne emotionale 
Strafen aufwuchs, zeigt die Gruppe, welche mit emo-
tionalen Strafen aufwuchs, somit eine höhere Anwen-
dungsrate von Körperstrafen als Erziehungsmethode 
bei Kindern (17,3% vs. 61,1%). Dieser positive Zusam-
menhang zwischen dem Erleben emotionaler Bestra-
fung in der Kindheit und der berichteten Anwendung 
von Körperstrafen in der Erziehung ist statistisch si-
gnifikant und weist eine mittlere Effektstärke auf 
(χ² (1) = 299,0, p < 0,001, ϕ = 0,44, n = 1.520) (siehe 
Abbildung 51).

Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und Anwendung von 
Körperstrafen

Abbildung 51: Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und Anwendung von Körperstrafen in 
der Erziehung von Kindern

Zusammenfassend zeigt sich eine höhere Anwendungsrate von Körperstrafen in der Er-
ziehung von Kindern bei Befragten, die selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt 
haben als bei Befragten, die keine emotionalen Strafen in der Kindheit erlebt haben.
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3.4.3 
Wer durchbricht den Cycle of Violence? Selbst er-
lebte emotionale Bestrafung und Nicht-Anwen-
dung von emotionaler Be-strafung in der Erzie-
hung von Kindern 

Es konnten keine (nennenswerten) geschlechts- und 
altersspezifischen statistisch signifikanten Zu-
sammenhänge zwischen selbst erlebter emotionaler 
Bestrafung in der Kindheit und der Anwendung ent-
sprechender Erziehungsmethoden bei Kindern inner-
halb der Gruppe, welche emotionale Strafen in der 
Kindheit erlebt hat, festgestellt werden. Die Resulta-
te sind im Geschlechtervergleich sehr ähnlich (Keine 
Anwendung emotionaler Strafen: weiblich: 36% vs. 
männlich: 35%; χ² (1) = 0,1, p = 0,79, n = 838). Deskrip-
tiv zeigt sich, dass der Anteil derjenigen, bei denen die 
Anwendung emotionaler Strafen trotz eigener Erfah-
rung in der Kindheit unterbleibt, bei jüngeren Befrag-
ten in der Alterskategorie „16-30 Jahre“ am höchsten 
ist (Keine Anwendung emotionaler Strafen: 16-30 Jah-
re: 55%; 31-60 Jahre: 37%; 61 Jahre und älter: 32%; χ² 
(2) = 7,7, p < 0,05, V = 0,096, n = 838).

Zudem konnte innerhalb der Gruppe, welche selbst 
emotionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, kein 
statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 

der Staatsangehörigkeit und der Nicht-Anwen-
dung von emotionalen Strafen in der Erziehung von 
Kindern festgestellt werden (Keine Anwendung emo-
tionaler Strafen: Deutsche (inklusive doppelte Staats-
bürgerschaft): 37%; Andere Staatsbürgerschaft: 23%; 
exakter Test nach Fisher = 4,9, p = 0,050, n = 838).

Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt hat, gibt es einen statistisch 
signifikanten Zusammenhang in Bezug auf die Reli-
gions- bzw. Konfessionszugehörigkeit, der aller-
dings lediglich eine kleine Effektstärke aufweist (χ² 
(4) = 15,0, p < 0,01, V = 0,13, n = 836). Wie Abbildung 
52 demonstriert, weisen insbesondere Menschen mit 
muslimischer Religionszugehörigkeit – verglichen mit 
Zugehörigen anderer Religionen – geringere Anteile 
auf, keine emotionalen Strafen in ihrer eigenen Er-
ziehung von Kindern anzuwenden. Es wird allerdings 
auch ersichtlich, dass sich hinsichtlich der Ablehnung 
von emotionalen Strafen in Abhängigkeit der Religi-
ons- bzw. Konfessionszugehörigkeit kein einheitlicher 
Trend ableiten lässt, d.h. keine der abgefragten Reli-
gions- bzw. Konfessionszugehörigkeiten eindeutig in 
Zusammenhang mit der Nicht-Anwendung von emo-
tionalen Strafen bei selbst erlebter emotionaler Be-
strafung in der Kindheit steht.

3  .  Ergebnisse

Wer hört damit auf? Keine Anwendung emotionaler Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 52: Wer hört damit auf? Keine Anwendung emotionaler Strafen in der Erziehung von Kindern nach Konfession Religions- 
bzw. Konfessionszugehörigkeit bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben



85

In Bezug auf Präferenzen zu einer politischen 
Partei fällt auf, dass sich der beobachtete schwache 
statistische Zusammenhang bei der Ablehnung von 
emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern in-
nerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Strafen 
in der Kindheit erlebt hat (siehe Abschnitt 3.3.3), nicht 
auf die tatsächliche Ausübung emotionaler Strafen 
übertragen lässt. Das bedeutet, dass die Präferenz 
für eine politische Partei nicht in einem statistischen 
Zusammenhang mit der Anwendung von emotiona-
len Strafen in der Erziehung von Kindern steht (Keine 
Anwendung emotionaler Strafen: CDU/CSU: 33%; AfD: 
38%; SPD: 32%; Bündnis 90/Die Grünen: 31%; Die Lin-
ke: 32%; andere Partei: 36%; keine Präferenz: 35%; χ² 
(6) = 1,5, p = 0,96, n = 583). 

Zwar ist unter den Befragten mit selbst erlebter emo-
tionaler Bestrafung, die angaben, entsprechende 
Sanktionen nicht in der Erziehung eingesetzt zu ha-
ben, der Anteil an Personen mit Abitur/Hochschul-
reife (keine Anwendung emotionaler Strafen: von der 
Schule abgegangen ohne Abschluss: 29%; Haupt-
schul- oder anderen, nicht höheren Schulabschluss: 
32%; Mittlere Reife: 38%; Hochschulreife/Abitur: 39%; 
χ² (3) = 3,6, p = 0,31, n = 836) sowie an Personen in-

3.4  .  Zusammenhänge zwischen keine emotionalen Bestrafungen erlebt vs. emotionale Bestrafung 
erlebt und emotionale Bestrafung angewandt vs. keine emotionale Bestrafung angewandt 

Wer hört damit auf? Keine Anwendung emotionaler Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 53: Wer hört damit auf? Keine Anwendung emotionaler Strafen in der Erziehung von Kindern nach Region bei Befragten, 
welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

nerhalb der höchsten abgefragten Haushaltseinkom-
menskategorie (keine Anwendung emotionaler Stra-
fen: ≤ 1.500 Euro: 33%; 1.500 bis unter 2.500 Euro: 
31%; 2.500 bis unter 3.500 Euro: 34%; ≥ 3.500 Euro: 
41%; χ² (3) = 5,4, p = 0,15, n = 833) etwas größer im 
Vergleich zu den niedrigeren  Schulabschluss- und 
Haushaltseinkommenskategorien. Statistisch si-
gnifikante Zusammenhänge jeweils zwischen dem 
höchsten Schulabschluss und Haushaltseinkom-
men und der Nicht-Anwendung von emotionalen 
Strafen in der Erziehung von Kindern konnten jedoch 
nicht festgestellt werden.

Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt und keine emotionalen Stra-
fen in der Erziehung von Kindern angewandt hat, ist 
der Anteil an Befragten aus den ehemaligen neuen 
Bundesländern signifikant größer als bei Personen 
aus dem restlichen Bundesgebiet (47,9% vs. 32,5%, p 
< 0,05, V = 0,13, n = 838). In Abbildung 53 ist der Stadt-
staat Berlin (32,2%) zusätzlich zur Region Ost zuge-
ordnet, wobei ein schwacher, statistisch signifikanter 
Zusammenhang erhalten bleibt (χ² (3) = 10,2, p < 0,05, 
V = 0,11, n = 838).
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Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der so-
ziodemografischen und -ökonomischen Determinanten im Zusammenhang zwischen er-
lebten emotionalen Strafen in der Kindheit und ihrer Anwendung in der Erziehung von 
Kindern feststellen.

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der eigenen Kindheit erlebt hat, geben signifikant höhere 
Raten an Befragten aus den ehemaligen neuen Bundesländern sowie solche mit evange-
lischer oder keiner Konfessionszugehörigkeit an, keine emotionalen Strafen in der Erzie-
hung von Kindern angewandt zu haben.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen.
 

3  .  Ergebnisse

3.4.4 
Wer durchbricht den Cycle of Violence? Selbst er-
lebte emotionale Bestrafung und Nicht-Anwen-
dung von körperlicher Bestrafung in der Erzie-
hung von Kindern

Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der eigenen Kindheit erlebt hat, zeigen sich 
ähnliche Raten der Nicht-Anwendung von Körperstra-
fen bei weiblichen und männlichen Personen (60% vs. 
63%). Demnach gibt es keine statistisch signifikanten 
geschlechtsspezifischen Unterschiede (χ² (1) = 0,5, 
p = 0,48, n = 831).

Es konnte jedoch ein altersspezifischer positiver Zu-
sammenhang innerhalb der Gruppe, welche selbst 
emotionale Strafen in der eigenen Kindheit erlebt hat, 
festgestellt werden, wonach der Anteil von 16-30-Jäh-
rigen bei der Nicht-Anwendung von Körperstrafen in 
der Erziehung am höchsten ist und in den höheren Al-
tersklassen signifikant sinkt (χ² (2) = 31,8, p < 0,001, n 
= 831). Hier liegt eine kleine Effektstärke vor (V = 0,20). 
Die Ergebnisse gibt Abbildung 54 wieder.

Wer hört damit auf? Keine Anwendung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 54: Wer hört damit auf? Keine Anwendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Altersgruppen bei 
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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3.4  .  Zusammenhänge zwischen keine emotionalen Bestrafungen erlebt vs. emotionale Bestrafung 
erlebt und emotionale Bestrafung an-gewandt vs. keine emotionale Bestrafung angewandt 

Wiederum kein statistischer Zusammenhang konnte 
im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit (deutsche 
oder andere Staatsangehörigkeit) und die Nicht-An-
wendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kin-
dern innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt hat, gefunden werden 
(Keine Anwendung Körperstrafen: Deutsche (inklusi-
ve doppelte Staatsbürgerschaft): 40%; Andere Staats-
bürgerschaft: 31%; exakter Test nach Fisher = 3,0, p = 
0,16, n = 831).

Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt hat, konnte kein statistisch 
signifikanter Zusammenhang zwischen der Nicht-An-
wendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kin-
dern und der Präferenz zu einer politischen Partei 
festgestellt werden (Keine Anwendung Körperstrafen: 
CDU/CSU: 36%; AfD: 38%; SPD: 41%; Bündnis 90/Die 
Grünen: 54%; Die Linke: 50%; andere Partei: 34%; keine 
Präferenz: 46%; χ² (6) = 8,9, p = 0,18, n = 577). 

Ein entsprechender statistisch signifikanter Zusam-
menhang mit einer kleinen Effektstärke findet sich 
dagegen bei Betrachtung der Religions- bzw. Kon-
fessionszugehörigkeit der Befragten innerhalb der 
Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der eige-
nen Kindheit erlebt hat (χ² (4) = 11,5, p < 0,05, V = 0,12, 
n = 829). Befragte ohne Konfessionszugehörigkeit 
weisen gegenüber Befragten, die einer der abgefrag-
ten Religionen angehören, einen signifikant höheren 
Anteil bei der Nicht-Anwendung von Körperstrafen 
auf. Dies wird in Abbildung 55 dargestellt.

Die Resultate der Befragung weisen auf statistisch 
signifikante Zusammenhänge zwischen der Nicht-An-
wendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kin-
dern und dem höchsten Schulabschluss sowie dem 
Haushaltseinkommen hin. Der Anteil an Personen, 
die in ihrer Kindererziehung keine Körperstrafen an-
gewandt haben, nimmt sowohl mit einem höheren 
Schulabschluss (χ² (3) = 22,7, p < 0,001, V = 0,17, n = 
828) als auch mit einer höheren Haushaltseinkom-
menskategorie (χ² (3) = 18,6, p < 0,001, V = 0,15, n = 
826) signifikant zu. Die Zusammenhänge weisen je-
weils eine kleine Effektstärke auf. Die Ergebnisse spie-
gelt Abbildung 56 und Abbildung 57 wider.

Wer hört damit auf? Keine Anwendung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 55: Wer hört damit auf? Keine Anwendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Religions- bzw. 
Konfessionszugehörigkeit bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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3  .  Ergebnisse

Wer hört damit auf? Keine Anwendung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Wer hört damit auf? Keine Anwendung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 56: Wer hört damit auf? Keine Anwendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach höchstem 
Schulabschluss bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 57: Wer hört damit auf? Keine Anwendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Haushaltseinkommen 
bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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3.4  .  Zusammenhänge zwischen keine emotionalen Bestrafungen erlebt vs. emotionale Bestrafung 
erlebt und emotionale Bestrafung an-gewandt vs. keine emotionale Bestrafung angewandt 

In Abschnitt 3.4.3 wurde aufgezeigt, dass innerhalb der 
Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der eige-
nen Kindheit erlebt hat, Personen aus den ehemaligen 
neuen Bundesländern zu einem signifikant höheren 
Anteil entsprechende Erziehungsmethoden nicht an-
wenden verglichen mit Befragten aus dem restlichen 

Bundesgebiet. Allerdings gibt es keinen regionalen 
Zusammenhang in Bezug auf die Nicht-Anwendung 
von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern (Keine 
Anwendung Körperstrafen: Süd: 39%; West: 43%; Ost: 
40%; Nord: 31%; χ² (3) = 5,8, p = 0,12, n = 831).

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der so-
ziodemografischen und -ökonomischen Determinanten im Zusammenhang zwischen er-
lebten emotionalen Strafen in der Kindheit und der Anwendung von Körperstrafen in der 
Erziehung von Kindern feststellen.

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Innerhalb der Gruppe der Be-
fragten, die emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben, geben höhere Anteile an 
Befragten im jüngeren Lebensalter (insbesondere 16-30 Jahre), mit einem höheren Haus-
haltseinkommen (≥ 3.500 Euro) und Schulabschluss (Hochschulreife/Abitur) sowie ohne 
Konfessionszugehörigkeit an, keine Körperstrafen in der Erziehung von Kindern ange-
wandt zu haben.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen. 
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FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

ANGEWENDETE / ALS ANGEBRACHT ERACHTETE
ERZIEHUNGSSTRAFEN VON 2001 BIS 2025

4

Die in diesem Bericht präsentierten Ergebnisse un-
termauern, was Clemens et al. (2020) schon zum 
20-jährigen Jubiläum zur Einführung der gewaltfreien 
Erziehung in das BGB festgestellt haben:

Das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in 
der Erziehung war keine Symbolpolitik, 
sondern zeigt eine beeindruckende Wir-
kung in Bezug auf die Einstellungen zu 
und die Anwendung von Körperstrafen 
in der Erziehung. 

Klaps auf 
den Po

Leichte 
Ohrfeige

Schallende
Ohrfeige

Tracht Prügel
mitBluterguss

Mit Stock kräftig 
auf den Po

Abbildung 58: Verlauf der angewendeten / als angebracht empfundenen körperlichen Erziehungsstrafen von 2001 bis 2024/2025
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Wie in Abbildung 58 dargestellt, können wir anhand der 
Ergebnisse der Befragung aus 2024/2025 die Befürch-
tung ausräumen, dass die empfundene Angemessen-
heit gegenüber körperlicher Bestrafung stagniert oder 
auf einem Plateau bleibt (vgl. Clemens et al., 2020). 
Gegenüber den Befragungsjahren 2016 und 2020 
sehen wir in 2024/2025 einen deutlichen Rückgang 
bezüglich der empfundenen Angemessenheit eines 
„Klaps auf den Po“ in der deutschen Bevölkerung. Wir 
konnten auch zeigen, dass die generelle Ablehnung 
von Körperstrafen in der Erziehung gegenüber 2020 
um mehr als 10% gestiegen ist. Wie in Abbildung 58 zu 
erkennen ist, bleiben 2024/2025 auch härtere Formen 
der Gewalt in der Erziehung, wie z.B. eine schallende 
Ohrfeige oder eine Tracht Prügel mit Bluterguss, auf 
einem niedrigen, jedoch gleichbleibenden Niveau. Mit 
der erneuten Abfragung der tatsächlich angewand-
ten Körperstrafen in der Erziehung von Kindern in der 
aktuellen Befragung, können wir jedoch auch zeigen, 
dass diese gegenüber den Erhebungen in 2001 und 
2005 (Bussmann, 2010), in den letzten 20 bis 25 Jahren 
deutlich abgenommen haben (siehe Abbildung 58). Die 
Anwendung von der Körperstrafe „Klaps auf den Po“ 
hat sich heute im Vergleich zu 2001 und 2005 halbiert 
und im Falle von „leichter Ohrfeige“ ist sie sogar fast 
um das Dreifache gesunken. Ein Rückgang ist auch bei 
der Anwendung härterer Formen von Gewalt in der Er-
ziehung zu erkennen („schallende Ohrfeige“, „Tracht 
Prügel mit Bluterguss“, „Mit Stock kräftig auf den Po“). 
Allerdings haben diese Formen in ihrer Anwendung 
immer noch nicht den Nullpunkt erreicht. Während 
also die Ächtung von Körperstrafen immer mehr 
in das Bewusstsein der deutschen Bevölkerung 
rückt, scheint es insbesondere bei brutalen For-
men von Körperstrafen einen recht hartnäckigen 
Teil in der Bevölkerung zu geben, der weiterhin 
an solchen Formen festhält und den es unbedingt 
durch präventive und interventive Maßnahmen 
zu adressieren gilt.
 
Hinzu kommt, dass ein nicht unerheblicher Teil der 
Befragten auch 2024/2025 angab, dass sie ein Gesetz 
gegen körperliche Bestrafung oder gegen emotionale 
Bestrafung nicht unterstützen würden. Insofern schei-
nen Teile der deutschen Bevölkerung auch 25 Jahre 
nach Einführung der gewaltfreien Erziehung in das 
BGB nicht zu wissen, dass es ein Gesetz zum Gewalt-
verbot in der Erziehung gibt, das sowohl körperliche 
als auch seelische Verletzungen miteinschließt. Im Ver-
gleich zu den skandinavischen Ländern, insbesondere 
Schweden, wo schon sehr schnell nach Einführung 
der gewaltfreien Erziehung die Bevölkerung um das 

Gesetz wusste, scheint es in Deutschland weiter-
hin Aufklärungs- und Informationsbedarf zum 
Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung 
und seiner konkreten Inhalte zu geben. Denn inte-
ressant ist, dass wir in der aktuellen Erhebung gesehen 
haben, dass in der Schule ausgeübte körperliche Ge-
walt gegen Kinder deutlich stärker von den Befragten 
abgelehnt wird. Ob dem zugrunde liegt, dass das schu-
lische Züchtigungsrecht, sowohl in der Geschichte der 
BRD als auch in der der DDR, schon länger abgeschafft 
wurde oder mit dem gesetzlichen Verbot von Gewalt in 
der Erziehung noch immer ein gewisses Eingreifen in 
das Private - die Familie - durch den Staat verbunden 
wird, bleibt offen.
 
Positiv ist, dass wir in der aktuellen Befragung gesehen 
haben, dass sich der Anteil der Personen, die angaben, 
keine Körperstrafen in ihrer Erziehung erlebt zu ha-
ben, gegenüber den Befragungsjahren 2016 und 2020 
mehr als verdoppelt hat. Das scheint die bereits 2020 
geäußerte Annahme zu stützen, dass „generationale 
Veränderungen über die Zeit hin noch positive Ver-
änderungen mit sich bringen“ (Clemens et al., 2020, S. 
91). Den beobachteten, rein zahlenmäßigen, Entwick-
lungen zufolge scheint es fast, als würden positive Ein-
stellungen zu Körperstrafen und auch ihre Anwendung 
immer mehr mit der neuen Generation an jungen Er-
wachsenen „herauswachsen“. Um diese Entwicklung 
weiter zu fördern, braucht es insbesondere hier 
entsprechende Maßnahmen und Kampagnen, 
um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
weiterhin an das Thema gewaltfreie Erziehung zu 
erinnern und sie darauf aufmerksam zu machen.

Wie steht es nun aber insbesondere um emotionale 
Strafen in der Erziehung von Kindern in Deutsch-
land? Das war der Fokus unserer Expertise anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläums zur Einführung der gewalt-
freien Erziehung in das BGB.

Grundsätzlich sind die Ergebnisse erfreulich und der 
Verdacht, dass emotionale Strafen in der Kindererzie-
hung im Vergleich zu Körperstrafen weniger geächtet 
werden (Clemens et al., 2020), kann ausgeräumt wer-
den. Fast drei Viertel der Befragten lehnen emotiona-
le Strafen in der Erziehung von Kindern ab. Das sind 
sogar mehr als bei der Ablehnung von Körperstrafen. 
Somit hat das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in 
der Familie auch im Hinblick auf emotionale Ge-
walt in den letzten 25 Jahren Beeindruckendes 
geleistet. Allerdings lassen sich hier nur schwer Ent-
wicklungen nachzeichnen, da uns, im Vergleich zu den 

4  .  Fazit und Handlungsempfehlungen
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Körperstrafen, keine Vergleichsdaten aus früheren 
Jahren vorliegen. Wir können somit nicht sagen, wann 
insbesondere ein Umdenken in Bezug auf emotionale 
Strafen in der Bevölkerung stattgefunden hat bzw. ob 
der aktuelle Stand einen historischen Tiefpunkt in Be-
zug auf die Akzeptanz von emotionalen Strafen kenn-
zeichnet. 

Auch muss differenziert betrachtet werden, dass die 
Zustimmung zu einzelnen emotionalen Strafen in der 
Erziehung von Kindern teilweise höher ist als bei den 
Körperstrafen und nicht unerhebliche Anteile der Be-
fragten zustimmen, dass emotionale Bestrafung für 
Kinder nicht schädlich ist. Auch gab nur die Hälfte der 
Befragten an, in ihrer Kindheit keine emotionalen Stra-
fen erlebt zu haben und die Häufigkeiten der einzelnen 
erlebten Formen lagen ca. zwischen 10% und 40%. Es 
scheint also, dass der Großteil der deutschen Be-
völkerung emotionale Strafen ächtet oder darum 
weiß, dass sie nicht als geeignetes Mittel in der 
Kindererziehung gelten, die Schwelle für einige 
emotionale Erziehungsstrafen allerdings nicht 
sehr hoch ist und sie teilweise noch immer nicht 
mit denselben Folgen für Kinder verbunden wer-
den wie Körperstrafen.
 
Ein zentrales Ergebnis der vorliegenden Studie 
ist, dass keine wesentlichen Unterschiede hin-
sichtlich der einzelnen untersuchten soziodemo-
grafischen und -ökonomischen Determinanten 
im Zusammenhang mit Körperstrafen und emo-
tionalen Strafen festgestellt werden konnten. So 
gibt es zwar eine Vielzahl an möglichen Einflussfak-
toren zur Zustimmung zu, Anwendung von und dem 
eigenen Erleben von Körper- und emotionalen Stra-
fen in der Erziehung. Allein betrachtet übt jeder die-
ser Faktoren jedoch nur einen geringen Einfluss aus. 
Somit kann zusammenfassend weder von einem ein-
heitlichen Trend in den untersuchten Determinanten 
gesprochen werden noch dürfen die Ergebnisse über-
interpretiert werden.
 
Eindeutige, ausgeprägte Zusammenhänge mit mitt-
lerer und großer Effektstärke konnten lediglich beim 
Cycle of Violence in unserer Studie beobachtet 
werden. Das bedeutet, dass eigene Erfahrungen von 
emotionalen Strafen in der Kindheit sowohl mit einer 
deutlich höheren Zustimmung zu emotionalen und 
Körperstrafen verbunden sind als auch mit der Anwen-
dung der beiden Formen von Erziehungsstrafen. 

Dies verdeutlicht einmal umso mehr, dass psychische 
Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend, wie 
z.B. Demütigungen, mit den gleichen Folgen einher-
gehen wie auch belastende Kindheitserlebnisse physi-
scher Natur. In Bezug auf letzteres wurde dies bereits 
im Vorgängerbericht von Clemens et al. (2020) unter-
sucht und detailliert dargelegt.
 
Schließlich sei an dieser Stelle noch einmal betont, 
dass selbst erlebte Erziehungsstrafen und auch For-
men von Kindesmisshandlung nicht deterministisch 
dazu beitragen, dass betroffene Personen selbst in der 
Erziehung von Kindern Gewalt anwenden. Es scheint 
aber Zusammenhänge zu geben, die dieses Risiko er-
höhen oder eben abschwächen. Auch entstammen 
unsere Befunde zwar einer repräsentativen Stichprobe 
für die deutsche Bevölkerung, allerdings können ih-
nen keine Allgemeingültigkeit, Generalisierbarkeit und 
kausalen Zusammenhänge unterstellt werden. Derweil 
sind auch methodische Limitationen der genutzten Er-
hebungsinstrumente zu benennen. Bei Befragungen 
zu Präferenzen zu einer Partei muss z.B. generell eine 
deutlich eingeschränkte Reliabilität der Ergebnisse be-
achtet werden, da ein großer Teil der Bevölkerung kei-
ne stabile Bindung zu einer politischen Partei, sondern 
stattdessen wechselnde Präferenzen aufweist. Gerade 
Antworten zum Erleben eigener Gewalt in der Kindheit 
oder der Ausübung von Erziehungsstrafen sowie auch 
entsprechenden Einstellungen dazu, können durch 
Scham, soziale Erwünschtheit und Nicht-Offenlegung 
in ihrer tatsächlichen Ausprägung verzerrt sein. Zudem 
haben wir uns in unserem Bericht insbesondere auf die 
Zusammenhänge fokussiert, die einen nennenswer-
ten statistischen Zusammenhang aufweisen, d.h. mit 
einer Effektstärke gleich oder über 0,1. Darüber hinaus 
konnten jedoch auch weitere statistisch signifikante 
Zusammenhänge beobachtet werden, die jedoch auf-
grund der sehr kleinen Effekte zu vernachlässigen sind 
und somit nicht zum Fokus unserer Ergebnisdiskussi-
on wurden. Alle Ergebnisse wurden jedoch detailliert in 
dem Ergebnisteil präsentiert.
 
Das Ziel des vorliegenden Berichts und unserer Ana-
lyse war zu verstehen, wo wir beim Thema gewaltfreie 
Erziehung ein Vierteljahrhundert nach ihrer Einfüh-
rung in das BGB stehen, und, wo und in was wir unsere 
Anstrengungen im Kinderschutz zukünftig weiter ver-
stärken müssen. Wir sehen, dass das Ziel, eine kom-
plette Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft und 
die komplette Ächtung von Gewalt in der Erziehung zu 
vollziehen, auch 25 Jahre nach Inkrafttreten des Geset-
zes noch immer nicht erreicht ist.
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Was lässt sich schließlich, auf Basis der dargestellten wissenschaftlichen Ergebnisse, 
ableiten? Wir erachten folgende Handlungsempfehlungen als zentral:

Die Geschichte der gewaltfreien Erziehung in Deutschland zeigt, wie gesetzliche Maßnahmen 
zu nachhaltiger positiver gesellschaftlicher Veränderung führen. Weiterhin bleibt die Forderung, 
die bereits schon im Bericht von 2020 (Clemens et al., 2020) formuliert wurde, Kinderrechte im 
Grundgesetz zu verankern als Recht auf Förderung und als Voraussetzung für die Per-
sönlichkeitsentfaltung von Kindern. Denn schließlich bedeutet das Gesetz zur Ächtung der 
Gewalt in der Erziehung genau das: Kinder als Inhaber von Grundrechten, nämlich als Person 
mit eigener Würde und als Träger von eigenen Rechten und Pflichten, können die Achtung ihrer 
Persönlichkeit auch von den Eltern verlangen. Dabei geht es nicht darum, Eltern jede Sanktionie-
rungsmöglichkeit bei einem Fehlverhalten des Kindes zu nehmen, sondern es geht explizit dar-
um sich zu vergegenwärtigen, dass Bestrafung durch Gewalt unzulässig und keine pädagogisch 
mögliche Erziehungsmaßnahme ist. Dazu gehören eben neben Körperstrafen auch seelische 
Verletzungen, Entwürdigungen und Demütigungen. Eine Aufnahme der Kinderrechte in das 
Grundgesetz würde die Rechtsposition von Kindern zusätzlich stärken und so die Rah-
menbedingungen für einen wirksamen Kinderschutz und die Teilhabe von Kindern in 
allen Lebensbereichen verbessern. 

4  .  Fazit und Handlungsempfehlungen
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Die gesetzliche Norm zum Recht auf gewaltfreie Erziehung, § 1631 Abs. 2 BGB, berücksichtigt 
bislang nicht die Misshandlungsform der Vernachlässigung – also Gewalt durch Unterlassung. 
Während die Ablehnung körperlicher Gewalt und auch zunehmend der emotionalen Gewalt im 
gesellschaftlichen Bewusstsein verankert ist, fehlt es weiterhin an einer breiten Sensibili-
sierung für die Folgen unterlassener Fürsorge. Diese schließt neben körperlicher Vernach-
lässigung auch psychische bzw. emotionale Vernachlässigung mit ein. Der Begriff der gewalt-
freien Erziehung sollte daher im BGB ausdrücklich auf diese Form der Gewalt durch 
Vernachlässigung ausgeweitet und die Ächtung dieser Form der Gewalt gesetzlich ver-
ankert werden – in Übereinstimmung mit internationalen Klassifikationssystemen wie 
der von UNICEF vorgeschlagenen International Classification of Violence Against Chil-
dren (ICVAC). Im Jahr 2021 wurde der entsprechende Paragraf des BGB zuletzt überarbeitet. 
Seither ist ausdrücklich vom „Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, kör-
perlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen“ 
die Rede. Ob diese Formulierung jedoch auch eine inhaltliche Erweiterung des Gewaltbegriffs im 
rechtlichen Sinne darstellt, bleibt bislang unklar. Gewalt durch erhebliche Vernachlässigung wird 
zwar mittlerweile erfreulicherweise im neuen Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV) anderen 
Gewaltformen gleichgestellt, aber im Kontext „Gewaltfreie Erziehung“ wird Gewalt durch Unter-
lassen, durch Nicht Gewähren elementarer Bedürfnisse, bislang nicht ausreichend aufgegriffen.

Den Begriff 
der gewaltfrei-
en Erziehung 
erweitern 
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Besonders wichtig ist eine gezielte Prävention. Insbesondere die eigene Erfahrung von emo-
tionalen Strafen, aber auch von Körperstrafen in der Kindheit sowie Kindesmisshandlungs- und 
Vernachlässigungserfahrungen von Eltern, spielen eine zentrale Rolle. Wie wir in diesem Bericht 
dargelegt haben, lässt sich nicht anhand bestimmter einzelner soziodemografischer und -öko-
nomischer Merkmale festmachen, welche Bevölkerungsgruppen verallgemeinernd das Ziel von 
Prävention und Intervention im Rahmen der gewaltfreien Erziehung sein müssen. Es können 
lediglich Tendenzen abgeleitet werden. Risikofaktoren können vielfältig gestaltet sein und kumu-
lieren, sodass insbesondere das Gesamtbild an Risiken bei der gezielten Prävention und Inter-
vention betrachtet werden muss. 

Veraltete Präventionsdefinitionen, z.B. § 20 SGB V, wo nur die Primärprävention als Aufgabe des 
Gesundheitssystems neben der Krankenbehandlung und Rehabilitation definiert wird, verhin-
dern zielgruppenspezifische Ansätze. Sowohl selektive als auch indizierte Prävention muss 
(z.B. in § 20 SGB V) ermöglicht werden, um nicht nur primärpräventiv vor Gewalt in der 
Erziehung zu warnen. Der Setting-Ansatz der Weltgesundheitsorganisation in der Prä-
vention muss zudem, wenigstens in der deutschen Anwendung, um das Präventions-
setting „Familie“ erweitert werden und damit selektive und indizierte Prävention er-
möglichen. Des Weiteren muss auch der digitale Raum als neues Setting aufgenommen 
werden. Die rasanten digitalen Entwicklungen der letzten Jahre müssen beim Gewaltschutz von 
Kindern unbedingt mitbedacht werden sowie die Tatsache, dass das reale Leben und Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland heute in der digitalen Welt erfolgt. Aktuelle re-
präsentative Erhebungen zeigen, dass gerade die jüngste Generation vergleichsweise stark von 
sexualisierter Gewalt im Internet betroffen ist (Chauviré-Geib et al., 2025; Dreßing et al., 2025). 
Aber auch Gewalt, u.a. durch Cyberbullying, also das Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder 
Belästigen von Personen durch das Internet, und durch die Konfrontation mit gewaltvollen In-
halten, müssen beim Schutz und gewaltfreien Aufwachsen von Kindern heutzutage mitbedacht 
werden. Die digitale Welt bietet allerdings neben Risiken auch Chancen für den Kinder-
schutz: insbesondere für die gewaltfreie Erziehung zu sensibilisieren, aufzuklären und 
entsprechende Unterstützung anzubieten – sowohl für Kinder als auch für (werdende) 
Eltern, Großeltern und für die Familie im Gesamten. Es ist nicht auszuschließen, dass die 
Reichweite von sozialen Medien auch einen erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass sich in 
den letzten fünf Jahren ein deutlicher Einstellungswandel in Bezug auf die Ablehnung von Kör-
perstrafen vollzogen hat, gerade in der jungen Generation Heranwachsender. Insofern können 
gezielte Kampagnen in sozialen Medien durch Einbeziehung gesellschaftlicher Vorbilder auch in 
Zukunft einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Prävention und gewaltfreie Erziehung nachhaltig 
und gesellschaftlich übergreifend zu verankern.

Gezielte 
Prävention, 
Sensibilisierung 
und Aufklärung 
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Die Datenlage zur Gewalt in der Erziehung in Deutschland ist weiterhin lückenhaft. Eine syste-
matische Datenerhebung ist das Fundament für wirksame Prävention und gezielte Intervention. 
Sonst wird gut gemeinte Prävention in einer sich durch die digitale Revolution rasch verändern-
den Welt zum Blindflug. Nur durch fundierte Daten lassen sich das Ausmaß und die Risikofakto-
ren von Gewalt gegen Kinder in ihren konkreten Formen und Ausprägungen erkennen. Darauf 
aufbauend lassen sich Lösungen erarbeiten sowie politischer und gesellschaftlicher Handlungs-
druck erzeugen, um das globale Nachhaltigkeitsziel 16.2 der Vereinten Nationen „Missbrauch 
und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen von Gewalt gegen Kin-
der beenden“ (Statistisches Bundesamt, 2024a) zu erreichen. Wie schon 2020 (Clemens et al., 
2020), fordern wir nun auch zum 25-jährigen Bestehen des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in 
der Erziehung ein gezieltes Monitoring von Nachhaltigkeitsziel 16.2 durch die Bundesre-
publik Deutschland, die sämtliche Formen von Gewalt in der Erziehung, einschließlich 
körperlicher und seelischer Gewalt sowie Gewalt durch Vernachlässigung und Unter-
lassung, regelmäßig erfasst.
 
Trotz der bisherigen Fortschritte und positiven Entwicklungen beim Schutz von Kindern vor Ge-
walt in der Erziehung ist der Handlungsbedarf also hoch und es gibt noch einiges zu tun. Gerade 
angesichts der aktuellen Krise der psychischen Gesundheit junger Menschen, die vor einem 
Kipppunkt steht, müssen wir den Schutz vor Gewalt in der Kindheit als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe ernster denn je nehmen und deutlich verstärken. Die hier dargelegten Ergebnisse 
sollen aber auch Mut machen: Das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung hat eine 
enorme Wirkung entfaltet, die gesellschaftliche Akzeptanz von Erziehungsstrafen ist so gering 
wie noch nie zuvor. Das zeigt: Einstellungen und Handlungen lassen sich durch den richtigen 
normativen Rahmen und eine Gesetzgebung ändern. Nun gilt es noch den letzten Schritt zu 
erreichen und allen Kindern ein Aufwachsen ohne Gewalt zu ermöglichen.

Die Datenlage 
zu Gewalt in 
der Erziehung 
verbessern 
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Anhang

ANHANG: VERWENDETE INSTRUMENTE

A1: EINSTELLUNGEN ZUR ERZIEHUNG VON KINDERN

a) Zustimmung/Ablehnung zu verschiedenen Aussagen zu Körperstrafen

b) Aktuelle Einstellungen zu Erziehungsstrafen

E01.

E02.

01

02

03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1 2 3 4 5

Ein Klaps auf den Hintern hat noch keinem 
Kind geschadet.

Eine Ohrfeige hat noch keinem Kind geschadet.

Eine Tracht Prügel hat noch keinem Kind
geschadet.

Eltern haben ein Recht auf Bestrafung.

Körperliche Bestrafung ist für Kinder hilfreich.

Ich beabsichtige, körperliche Bestrafung anzuwenden.

Körperliche Bestrafungnist ein geeignetes Mittel.

Körperliche Bestrafung ist für Kinder ist nicht schädlich.

Kinder nehmen Einem körperliche Bestrafung 
nicht übel.

Linder brauchen körperliche Bestrafung.

Eltern müssen nicht weniger bestrafen.

Kinder profitieren von körperlicher Bestrafung.

Ich würde ein Gesetz gegen körperliche Bestrafung
nicht unterstützen.

Körperliche Bestrafung ist nicht missbräuchlich.

Lehrer/Direktoren haben das Recht, körperliche 
Strafen anzuwenden.

Stimme
voll zu

Stimme
überhaupt 
nicht zu

Stimme
voll und 
ganz zu

Stimme
etwas zu

Bin etwas
dagegen

Bin stark
dagegen

Bitte machen Sie in jeder Zeile ein Kreuz
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Anhang – verwendete Instrumente

A2: EMPFUNDENE ANGEMESSENHEIT VON KÖRPERSTRAFEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN

A3: ERWARTETE ERGEBNISSE DER ANWENDUNG VON KÖRPERSTRAFEN IN DER ERZIEHUNG 
VON KINDERN

E03.

E04.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14 

1 2 3 4 5

sich kurzfristig besser benimmt?

sich langfristig besser benimmt?

den Eltern gegenüber mehr Respekt zeigt?

richtiges Verhalten lernt?

eine bessere Beziehung zum Elternteil hat?

im späteren Leben mit einer geringeren

Wahrscheinlichkeit straffällig oder inhaftiert wird?

ein besseres gefühl der Selbstkontrolle hat?

körperlich verletzt wird?

eine langfristige emotionale Belastung erfährt?

schlechtere kognitive Fähigkeiten hat?

eine schlechtere psychische Gesundheit hat?

eine schlechtere lörperliche Gesundheit hat?

Nie Immer

Welche körperliche 
Bestrafung(en) halten 
Sie in der Erziehung von 
Kindern für angebracht?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Wie oft glauben Sie, dass einem Kind einen Klaps
zu geben oder das Schlagen eines Kindes mit der 
Hand oder einem Gegenstand zu disziplinarischen 
Zwecken, dazu führt, dass das Kind...

Kneifen

Klaps auf den Hintern

Leichte Ohrfeige

Mit Stock kräftig auf den Po

Tracht Prügel mit Blutung

Schläge mit Gegenständen (wie Gürtel, Bambusrohr)

Treten

Würgen

Andere körperliche Bestrafung

Ich lehne körperliche Bestrafung als Erziehungsmethode ab
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A4: SELBST ANGEWANDTE KÖRPERSTRAFEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN

A5: SELBST ERLEBTE KÖRPERLICHE BESTRAFUNGEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN

E06.

E05.

Welche körperliche 
Bestrafung(en) haben 
Sie in der Erziehung 
von Kindern jemals 
angewandt?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Welche körperliche 
Bestrafung(en) haben 
Sie in Ihrer Erziehung 
selbst erlebt?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Kneifen

Klaps auf den Hintern

Leichte Ohrfeige

Schallende Ohrfeige

Mit Stock kräftig auf den Po

Tracht Prügel mit Blutung

Schläge mit Gegenständen (wie Gürtel, Bambusrohr)

Treten

Würgen

Andere körperliche Bestrafung

Ich habe in meiner Erziehung keine Körperstrafen
angewandt

Ich habe niemals Kinder erzogen 

Kneifen

Klaps auf den Hintern

Leichte Ohrfeige

Schallende Ohrfeige

Mit Stock kräftig auf den Po

Tracht Prügel mit Blutung

Schläge mit Gegenständen (wie Gürtel, Bambusrohr)

Treten

Würgen

Andere körperliche Bestrafung

Ich habe keine Körperstrafen in meiner Erziehung erlebt

Anhang
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A6: EINSTELLUNGEN ZU EMOTIONALEN STRAFEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN

Anhang – verwendete Instrumente

E07.

01

02

03

1 2 3 4 5

Ich würde ein Gesetz gegen emotionale
Betrafung nicht unterstützen.

Emotionale Betrafung ist nicht missbräuchlich.

Emotionale Bestrafung ist für Kinder nicht schädlich.

Stimme
überhaupt 
nicht zu

Stimme
voll und 
ganz zu

A7: EMPFUNDENE ANGEMESSENHEIT VON EMOTIONALEN BESTRAFUNGEN IN DER ERZIEHUNG 
VON KINDERN

E08. Welche emotionale 
Betrafung(en) halten 
Sie in der Erziehung 
von Kindern für 
angebracht?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Anschreien

Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen

Kleinreden oder herabsetzen

Verletzende oder beleidigende Aussagen

(„dumm“, „faul“ oder „nutzlos“)

Einschüchterung oder Drohungen
(z.B. Androhung körperlicher Gewalt, aber nicht ausgeführt)

Ins Zimmer einsperren

Mahlzeit ausfallen lassen

Alleine zu Hause lassen, ohne zu sagen, wohin man geht 
oder wann man wiederkommt

Entzug von Aufmerksamkeit und Liebe

Isolation von der Familie oder Freunden

Micht mehr mit dem Kind sprechen /
Kommunikationsverweigerung

Andere emotionale Bestrafung

Ich lehne emotionale Bestrafung als Erziehungsmethode ab
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Anhang

A8: SELBST ANGEWANDTE EMOTIONALE BESTRAFUNGEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN 

E10. Welche emotionale 
Betrafung(en) haben 
Sie in der Erziehung 
von Kindern jemals 
angewandt?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Anschreien

Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen

Kleinreden oder herabsetzen

Verletzende oder beleidigende Aussagen
(„dumm“, „faul“ oder „nutzlos“)

Einschüchterung oder Drohungen
(z.B. Androhung körperlicher Gewalt, aber nicht ausgeführt)

Ins Zimmer einsperren

Mahlzeit ausfallen lassen

Alleine zu Hause lassen, ohne zu sagen, wohin man geht 
oder wann man wiederkommt

Entzug von Aufmerksamkeit und Liebe

Isolation von der Familie oder Freunden

Micht mehr mit dem Kind sprechen /
Kommunikationsverweigerung

Andere emotionale Bestrafung

Ich habe in meiner Erziehung keine emotionale
Strafe angewandt

Ich habe niemals Kinder erzogen
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Anhang – verwendete Instrumente

A9: SELBST ERLEBTE EMOTIONALE BESTRAFUNGEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN 

E10. Welche emotionale 
Betrafung(en) haben 
Sie in der Erziehung 
selbst erlebt?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Anschreien

Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen

Kleinreden oder herabgesetzt worden sein

Verletzende oder beleidigende Aussagen
(„dumm“, „faul“ oder „nutzlos“)

Einschüchterung oder Drohungen
(z.B. Androhung körperlicher Gewalt, aber nicht ausgeführt)

Ins Zimmer eingesperrt worden sein

Mahlzeit ausfallen lassen

Alleine zu Hause gelassen worden, ohne dass gesagt wurde,
wohin die Eltern gegangen sind oder wann sie wiederkommen

Entzug von Aufmerksamkeit und Liebe

Isolation von der Familie oder Freunden

Micht mehr mit dem Kind sprechen /
Kommunikationsverweigerung

Andere emotionale Bestrafung

Ich habe keine emotionalen Strafen in meiner Kindheit erlebt
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